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Satzung der deutschen Gesellschaft für funktionelle interdisziplinäre 

Fußtherapie 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen Deutsche Gesellschaft für funktionelle interdisziplinäre Fußtherapie. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 2024.  

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

(1) Der Verein mit Sitz in (Ortsangabe entsprechend § 1 Absatz 2) verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Fußgesundheit im Gebiet der konservativen Medizin mit 

Diagnostik, Prävention und Therapie von Fehlfunktionen, Erkrankungen und Verletzungen des Fußes.  

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  

- den Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen. 

- die Zusammenarbeit mit affinen Berufen im deutschsprachigen Raum. 

- die Förderung in Fort- und Weiterbildungen im Bereich der konservativen Fußtherapie. 

- die Erarbeitung eines gemeinsamen Experten Konsens. 

 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Ver-

eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Für tatsächlich 

entstandene Aufwendungen können Entschädigungen gezahlt werden. Die Zahlung einer pauschalen 

Aufwandsentschädigung ist möglich. 

§ 3 Mitgliedschaft 

Der Verein besteht aus 

- ordentlichen Mitgliedern 

- Ehrenmitgliedern 

- fördernden Mitgliedern 
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1)Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, aus dem Heil- und Bewegungsberufssektor oder in 

Studium oder Ausbildung eines Heil- und Bewegungsberufs befindliche Person werden.  

(2)Personen sowie private und öffentliche Vereinigungen wie Industrieunternehmen, Forschungsinsti-

tute und Arbeitsgemeinschaften, welche die Ziele der Gesellschaft unterstützen, können vom Vorstand 

als fördernde Mitglieder aufgenommen werden. Die Konditionen der Fördermitgliedschaften werden in 

gesonderten Rahmenvereinbarungen mit den jeweiligen Fördermitgliedern mit dem Vorstand im Einver-

nehmen individuell mit dem Vorstand vereinbart. 

(3) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist der 

Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnah-

meantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller 

nicht begründen.  

(4) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, die 

sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.  

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen), Austritt 

oder Ausschluss.  

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist 

von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen wer-

den, wenn es  

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder  

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rück-

stand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht ein-

gezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.  

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Jedes ordentliche Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsa-

men Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes ordentliche Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in 

der Mitgliederversammlung.  

(2) Jedes ordentliche Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regel-

mäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch 

seine Mitarbeit zu unterstützen.  

(3) Fördernde Mitglieder haben kein Wahl- und Stimmrecht und sind nicht in den Vorstand wählbar. 
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§ 7 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge  

(1) Von den ordentlichen Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und des-

sen Fälligkeit werden vom Vorstand in der Beitragsordnung beschlossen. 

(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 8 Datenschutz 

(1)Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern folgende Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, An-

schrift, Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Arbeitgeber und Fachrichtung, vereinsbezo-

gene Daten (Eintritt, Ehrungen, Ämter). Diese Daten werden ausschließlich für die Mitgliederverwaltung 

benötigt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, wenn dies erforderlich ist. Näheres ergibt sich aus der 

Datenschutzordnung, die durch den Vorstand erlassen wird. 

 

(2)Auf Wunsch oder nach Einwilligung des jeweiligen Mitgliedes können personenbezogene Daten für 

eine Vernetzung der Mitglieder untereinander allen anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. 

Die Mitglieder verwenden die Daten vertraulich. 

 

(3)Bei und nach Veranstaltungen können zu Zwecken der Information über den Verein und seine Ziele 

zum Zwecke der Mitgliederwerbung Fotos veröffentlich werden. 

 

(4)Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen ihres Namens, ihrer Anschrift und ihrer Bankverbindung 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 9 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

§ 10 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden, dem 3.Vorsitzenden. Je zwei von 

ihnen können den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind gleich-

berechtigt und haben dasselbe Stimmrecht. 

(3) Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt 

so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperi-

ode aus, kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vor-

standsmitgliedes wählen. 

(5) Ist für ein (oder mehrere) Vorstandsmitglied(er) eine relevante Mehrarbeit von über 5 Arbeitsstunden 

in dem Monat angefallen und Erlauben es die finanziellen Rahmenbedingungen des Vereins, können 

dem Vorstand Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt max. 400 € pro Vorstandsmitglied für 
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den/die betreffenden Monat/e ausgezahlt werden. Die Auszahlung setzt voraus, dass alle Verbindlich-

keiten für das laufende Quartal beglichen sind und mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch die Ver-

bindlichkeiten für das Folgequartal beglichen werden können. Die Entscheidung liegt beim Vorstand und 

wird mit einfacher Mehrheit gefällt. 

§ 11 Aufgaben des Vorstands  

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 

Geschäfte. 

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der 

Tagesordnung,  

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  

d) die Aufnahme neuer Mitglieder.  

e) die Auswahl und Gestaltung von Zweckgebundenen Inhalten. 

 

Der Vorstand ist befähigt zur Erfüllung dieser Aufgaben eine externe Verwaltung einzusetzen insbeson-

dere für buchhalterische, organisatorische und bürokratische Aufgaben, dies liegt im Ermessen des Vor-

standes. Umfang und Vergütung richtet sich nach marktüblichen Konditionen. 

 

§ 12 Bestellung des Vorstands  

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 

einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein. Mit der Mitgliedschaft 

im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung 

eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regu-

lären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.  

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Vor-

stands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversamm-

lung in den Vorstand zu wählen.  

§ 13 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von dem 2. oder 3. Vorsitzenden, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 

eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie vom 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des Vorstands 

zu unterschreiben. 



 
- 5 - 

 

§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:  

a) Änderungen der Satzung,   

b) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  

c) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  

d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  

e) die Auflösung des Vereins.  

 

§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung  

(1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 

Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Angabe der 

Tagesordnung.  

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor 

der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 

Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht auf-

genommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die 

Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für 

Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Ver-

eins zum Gegenstand haben.  

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse 

des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe beantragt.   

§ 16 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem 1. Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhinderung 

vom 2.Vorsitzenden zu leiten. Sollte der 2. Vorsitzende ebenfalls verhindert sein, dann vom 3. Vorsit-

zenden. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss-

fähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimmenthaltungen gelten als nicht 

abgegebene Stimmen. Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn mehr als die Hälfte der anwesen-

den Mitglieder dies verlangt; bei Wahlen muss eine schriftliche Abstimmung erfolgen, wenn 1/3 der 

anwesenden Mitglieder dies verlangt. 

(3) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlos-

sen werden. 
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Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der erschienen, stimmberechtigten Mitglieder des 

Vereins erforderlich. 

(4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

Es soll folgende Feststellungen enthalten: 

– Ort und Zeit der Versammlung 

– die Versammlungsleiterin / der Versammlungsleiter 

– die Protokollführerin / der Protokollführer 

– die Zahl der erschienenen Mitglieder  

– die Tagesordnung 

– die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 

 

(5) Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben 

§ 17 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der 1. Vorsitzende des Vorstands und der 2. Vorsitzende ge-

meinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen 

beruft.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

mögen des Vereins an den Verein „Ärzte ohne Grenzen e.V.“ der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit entzo-

gen wurde.  

 

 

 

 


